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Beschluß 
des Wirtschaftsrates

über die Sicherung der Produktion von Verbrauchsgütern für die Bevölkerung.

Vom 22. August 1957

Seit einiger Zeit wird in einigen Betrieben der volks
eigenen Industrie die Fertigung von Verbrauchsgütern 
für die Bevölkerung eingestellt, ohne daß die Sicherung 
der weiteren Produktion der von der Bevölkerung be
nötigten Waren in anderen Betrieben gewährleistet ist.

Daher beschließt der Wirtschaftsrat folgende Prin
zipien:

1. Die Produktion von Verbrauchsgütern für die Be
völkerung in der volkseigenen Industrie darf in 
Zukunft nur noch dann eingestellt werden, wenn 
der zuständige Minister bzw. der Vorsitzende des 
Rates des Bezirkes seine Zustimmung hierzu gege
ben hat, wobei zu sichern ist, daß die Produktion 
nicht eher eingestellt wird, bis ein anderer Betrieb 
dieselbe übernommen hat und der Produktion^ 
ausstoß Sortiments- und qualitätsgerecht — zumin
dest in der bisherigen Höhe — gesichert ist.

2. Der Minister für Handel und Versorgung wird be
auftragt:
a) den zuständigen Ministern bzw. den Vorsitzen

den der Räte der Bezirke unverzüglich Listen 
vorzulegen, aus denen hervorgeht, welche Be
triebe ihres Verantwortungsbereiches die Pro
duktion von Verbrauchsgütem für die Bevölke
rung ab 1. Januar 1957 eingestellt haben, und

zwar unter Angabe von Art, Menge und Wert 
des dadurch entstehenden jährlichen Ausfalles;

b) gemeinsam mit den zuständigen Ministern bzw. 
Vorsitzenden der Räte der Bezirke Maßnahmen 
festzulegen, die gewährleisten, daß die Produk
tion noch benötigter Waren des bisherigen Pro
duktionssortiments unverzüglich wieder auf
genommen wird.

3. Der Minister für Handel und Versorgung wird be
auftragt, die Durchführung der gemäß Ziffern 1 
und 2 Buchst, b dieses Beschlusses festgelegten 
Maßnahmen laufend zu kontrollieren.

In Fällen, in denen das Ministerium für Handel 
und Versorgung Entscheidungen des betreffenden 
Fachministers bzw. des Vorsitzenden des Rates des 
Bezirkes nicht anerkennt, ist dies dem Wirtschafts
rat über das zuständige Mitglied des Wirtschafts
rates zur Kenntnis zu bringen.

Berlin, den 22. August 1957

Der Wirtschaftsrat beim Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

L e u s c  h n e r  
Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates

Beschluß 
des Wirtschaftsrates 

über die Verbesserung der Bilanzierung von Maschinenbauerzeugnissen 
für die Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 1958.

Vom 22. August 1957
Zur Verbesserung der staatlichen Pläne mit dem 

Ziel einer bedarfsgerechten Produktion, zur besseren 
Abstimmung des Aufkommens an Ausrüstungen mit 
dem Investitionsplan und dem Exportplan und des 
Aufkommens an Erzeugnissen der metallverarbeiten
den Industrie mit dem Warenbereitstellungsplan sowie 
zur weiteren Hebung der Eigenverantwortlichkeit der 
Fachministerien für die Aufstellung und Durchführung 
der staatlichen Pläne beschließt der Wirtschaftsrat:

1. Die Nomenklatur der Erzeugnisse des Maschinen
baues, die von der Staatlichen Plankommission 
bilanziert werden, wird gemäß Anlage 1 festgelegt.

2. Dem Ministerium für Schwermaschinenbau und 
dem Ministerium für Allgemeinen Maschinenbau 
obliegt ab sofort die Bilanzierung weiterer wich
tiger Erzeugnisse des Maschinenbaues. Die Nomen
klatur dieser Erzeugnisse wird von der Staatlichen 
Plankommission im Einvernehmen mit den Mini
sterien festgelegt (Anlagen 2 und 3). Die Bilanzen 
müssen das gesamte Aufkommen der betreffenden 
Erzeugnisse (also auch die Produktion der Betriebe, 
die den Ministerien nicht unterstellt sind) enthal
ten und ihre Verteilung nach Menge und Wert 
ausweisen,

3. Die Abstimmung des Exportanteiles hat für die 
Positionen der Staatsplannomenklatur unter Lei

tung der Staatlichen Plankommission und für die 
übrigen Positionen der Schlüsselliste unter Leitung 
des Ministeriums für Schwermaschinenbau und des 
Ministeriums für Allgemeinen Maschinenbau zu 
erfolgen.

4. Die Bedarfsplanung für alle Ausrüstungen und • 
Konsumgüter gemäß der Staatsplannomenklatur 
führt die Staatliche Plankommission durch. Für die 
in den Anlagen 2 und 3 angeführten Positionen über
nehmen das Ministerium für Schwermaschinenbau 
bzw. das Ministerium für Allgemeinen Maschinen
bau die Zusammenfassung des von den Kontingent
trägern angemeldeten Bedarfs.

5. Alle Ministerien, Staatssekretariate m. e. G. und 
die Räte der Bezirke sind verpflichtet, die für die 
Bilanzierung erforderlichen Produktions- und Be
darfsangaben nach Menge und Wert dem Ministe
rium für Schwermaschinenbau und dem Ministe
rium für Allgemeinen Maschinenbau zur Verfügung 
zu stellen.

6. Das Ministerium für Schwermaschinenbau und das 
Ministerium für Allgemeinen Maschinenbau haben 
das Aufkommen der von ihnen zu bilanzierenden 
Erzeugnisse mit den verantwortlichen Ministerien, 
Staatssekretariaten m. e. G. und den Räten der 
Bezirke abzustimmen. Hierbei haben das Ministe-


